
 

1/9 
 

01.05.2005 

Poretec Ätzflüssigkeit 

SICHERHEITSDATENBLATT 
erstellt gemäß Anhang II der Verordnung EG Nr. 1907/2006, 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EU) Nr. 453/2010 

Art. Nr. 7586 

Ausgabedatum: 01.09.2015 

Ersetzt Ausgabe vom: - 

 

 

 

 

 
 
 

 

ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 

 

1.1. Produktidentifikator 

Substanzname  

Synonyme  

Chemischer Name und Formel  

Handelsname Poretec Ätzflüssigkeit 

CAS Nr.  

EINECS Nr.  

Molekulare Masse  

REACH Registrierungs-Nummer  

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,  
von denen abgeraten wird 

Verwendung Zur Sinterhautentfernung von Putzen 

 

Verwendungen von denen abgeraten wird / 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten,  der das Sicherheitsdatenblatt bereit stellt 

Bezeichnung des Unternehmens RÖFIX AG 

Straße/Postfach Badstraße 23 

Nat.-Kennz./PLZ/Ort A-6832 Röthis 

Telefon +43(0)5522/41646-0 

Telefax +43(0)5522/41646-0 

Auskunftgebender Bereich, Telefon Abteilung Produktsicherheit 

Sachkundige Person Dr. Klaus Ritter 

E-Mail          office.roethis@roefix.com  

 

1.4. Notrufnummern 

Notfallinformationsdienst Vergiftungsinformationszentrale 

Telefon +43(1)4064343 

Erreichbarkeit täglich 00:00-24:00 

 

Europäische Notrufnummer 112 
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SICHERHEITSDATENBLATT Poretec Ätzflüssigkeit 
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 

2.1. Einstufung des Gemischs (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

 

 

Gefahrenhinweise 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

 

2.2. Kennzeichnungselemente (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahren-Piktogramme: 

 

 

Signalwort: Gefahr 

 

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P302 + P352 + P332 + 

P313 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und seife waschen. Bei Hautreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P305 + P351 + P338 + 

P315 

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Sofort ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

P501 Inhalt/Behälter zu geeignetem Abfallsammelpunkt bringen. 

 

Besondere Gefahrenhinweise für Menschen und Umwelt 
Kann bei empfindlichen Personen Augen- oder Hautreizungen verursachen. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nicht erfüllt. 

 

  

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie 

Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut 1A 

Schwere Augenschädigung/ -reizung 1 

Sensibilisierung der Haut / 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 

(STOT) – einmalige Exposition 
/ 
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ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

3.1. Stoffe 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch. 

 

3.2. Gemische 

Allgemeine Beschreibung 

Hexafluorokieselsäure, Wasser 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

Name Hexafluorokieselsäure Wasser 

EINECS-Nummer 241-034-8 231-18-5 

CAS-Nummer 16961-83-4 7732-18-5 

Index-Nummer 009-011-00-5  

Konzentrationsbereich 2,5-10% 50-100% 

Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008  
Gefahr 

H314 

 

Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut Gefahrenkategorie 1B / 

Schwere Augenschädigung/ -reizung / / 

Sensibilisierung der Haut / / 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 

(STOT) – einmalige Exposition 
/ / 

Gefahrenhinweise Vollständige H-Sätze unter Punkt 16! 

 

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 

4.1. Beschreibung Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise Ersthelfer sollten Kontakt mit Produkt vermeiden. 
 

Nach Einatmen Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden 

ärztliche Behandlung zuführen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand 

künstliche Beatmung. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler 

Seitenlage. 
 

Nach Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Beschmutzte und 

getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kleidung vor der erneuten Verwendung 

waschen. Schuhe vor der erneuten Verwendung reinigen. Bei andauernder 

Hautreizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt Augen nicht reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche 

Augenschäden verursacht werden können. Gegebenenfalls Kontaktlinsen 

entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem 

Wasser mindestens 20 Minuten spülen. Falls möglich, isotonische 

Augenspüllösung (z.B. 0,9% NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder 

Augenarzt konsultieren. 
 

Nach Verschlucken Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund mit Wasser spülen und 

 reichlich Wasser trinken. Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren. 
 

Selbstschutz des Ersthelfers / 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome und Wirkungen sind in Abschnitt 2 und 11 beschrieben. 

Augenkontakt mit dem Produkt kann ernste und möglicherweise bleibende Schäden verursachen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung symptomatisch. Bei Arztbesuch wenn möglich Sicherheitsdatenblatt vorlegen. 

 

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischtem Zustand 

 brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfung sind deshalb auf den 

 Umgebungsbrand abzustimmen. 
 

Ungeeignete Löschmittel / 

 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefährdungen Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und wirkt auch bei anderen 

 Materialien nicht brandfördernd. Besondere Rutschgefahr durch ausge- 

 laufenes/verschüttetes Produkt. 
 

Gefährliche Verbrennungsprodukte / 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

 

5.4. Zusätzliche Hinweise 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und 

Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

 

 

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung  
und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden. Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und 

persönliche Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Das 

aufgenommen Material vorschriftsmäßig entsorgen. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Sichere Handhabung: Abschnitt 7; Persönliche Schutzausrüstung: Abschnitt 8; Entsorgung: Abschnitt 13; 

 

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.1.1. Allgemeine Empfehlungen 

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Persönliche Schutzkleidung tragen. Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und Haut sollte 

vorhanden sein. Personen, die zu Hauterkrankungen oder sonstigen Überempfindlichkeitsreaktionen der 

Haut neigen, sollen nicht mit dem Produkt umgehen.  

 

7.1.2. Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen 

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. 
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.2.1. Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen 

/ 

 

7.2.2. Verpackungsmaterialien 

/ 

 

7.2.3. Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor Frost schützen. Vor Hitze und direkter 

Sonneneinstrahlung schützen. Lagerklasse: 8B. 

 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

7.3.1. Empfehlungen 

/ 

 

7.3.2. Für den industriellen Sektor spezifische Lösungen 

/ 

 
ABSCHNITT 8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden 

Grenzwerten. 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtung 

/ 

 

8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen / Persönliche Schutzausrüstung 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und 

vor erneuter Verwendung gründlich reinigen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. 

 

Augenschutz/Gesichtsschutz Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 

verwenden. 

 

Handschutz Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe nach EN 374. 

 Material muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt sein. 

 Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Degradation, 

Permeationsraten und der Durchbruchzeit. 

 Vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Zur Vermeidung 

von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das 

notwendige Maß zu reduzieren. Vor dem Einsatz der Handschuhe, die 

Beständigkeit von Handschuhmaterial prüfen. Die genaue 

Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 

einzuhalten. 

 Geeignete Materialien: Butylkautschuk, Fluorkautschuk (Viton) und 

Neopren. 

 Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,15 mm. 

 Handschuhe aus Leder sind nicht geeignet. 

 

Haut- & Körperschutz Hautschutzcreme vorbeugend verwenden. 
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Atemschutz Nur bei Aerosol- oder Nebelbildung (Typ FFP2 nach EN 149). 

 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restmengen verwenden oder sachgemäß entsorgen. 

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

a) Form, Farbe flüssig, farblos 

b) Geruch geruchlos 

c) Geruchsschwelle / 

d) pH-Wert 2 bei 20 °C 

e) Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt / 

f) Siedepunkt/ -bereich 100 °C 

g) Flammpunkt / 

h) Verdampfungsgeschwindigkeit / 

i) Entzündbarkeit / 

j) Obere/untere Entzündbarkeits- oder  

 Explosionsgrenzen 
/ 

k) Dampfdruck / 

l) Dampfdichte / 

m) relative Dichte 1,1 g/cm³ bei 20 °C 

n) Wasserlöslichkeit / 

o) Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) / 

p) Selbstentzündungstemperatur / 

q) Zersetzungstemperatur / 

r) Viskosität <10 mPas 

s) explosive Eigenschaften / 

t) oxidierende Eigenschaften / 

u) Festkörpergehalt ca. 4 % 
 

9.2. Sonstige Angaben 

/ 

 

ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

10.1. Reaktivität 

/ 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei Umgebungstemperatur. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff. Reaktion mit Alkalien und Metallen. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

/ 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

/ 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsmäßiger Lagerung und Handhabung. 

Mindesthaltbarkeit: Lagerfähigkeit (+5°C bis +25°C): Siehe Angaben auf dem Gebinde. 

 

ABSCHNITT 11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

a) Akute Toxizität / 

b) Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut Gefahrenkategorie 1A,  

c) Schwere Augenschädigung/ -reizung Gefahrenkategorie 1 

d) Sensibilisierung der Atemwege/ Haut / 

e) Keimzell-Mutagenität / 

f) Karzinogenität / 

g) Reproduktionstoxizität / 

h) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei  

 einmaliger Exposition 
/ 

i) Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 

 wiederholter Exposition 
/ 

j) Aspirationsgefahr / 

 

Zusätzliche Hinweise: 
Reizend; 
 

ABSCHNITT 12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

12.1. Toxizität 

Aquatische Toxizität:  

Hexafluorokieselsäure:  

EC50 (24h) 100 mg/l (Bacteria) 

EC50 (96h) 10 mg/l (Algen) 

LC50 (96h) 65 mg/l (Fisch) 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Ein Teil der Komponenten ist biologisch abbaubar. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

/ 

 

12.4. Mobilität im Boden 

/ 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

/ 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erniedrigung  führen. Ein 

niedriger pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration erhöht sich 

der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden 

Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken. 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

Nicht unverdünnt bzw. in großen Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen 

lassen. 
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ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 

Entsorgungshinweise: 

Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet. 

Biologische Behandlung: nicht geeignet. 

Thermische Behandlung: nicht geeignet. 

Deponierung: nicht geeignet. 

 

13.2. ÖNORM S2100 

Abfallschlüsselnr. 52102: Säuren und Säuregemische, anorganisch. 

 

13.3. Europäischer Abfallkatalog 

06 01 06* Andere Säuren. 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff. 

 

13.4. Verpackung 

Verunreinigte Verpackungen: 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. 

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

 

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT 

14.1. UN – Nummer / 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung / 

14.3. Transportgefahrenklassen / 

14.4. Verpackungsgruppe / 

14.5. Umweltgefahren / 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahme für den Verwender / 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens  / 

73/78 und gemäß IBC-Code 

 

ABSCHNITT 15 RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für das Gemisch 

Nationale Vorschriften: 

Klassifizierung nach VbF 
/ 
 

Biozide Wirkstoffe (98/8/EG) 
/ 

 

Klassifizierung nach 2004/42/EG 
IIA (h) 30 – Das Produkt enthält < 30 g/l VOC (siehe Abschnitt 9). 

 
Wassergefährdungsklasse 

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: 

Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung AVV). 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 

16.1. Änderungen gegenüber der letzten Version 

01.09.2015 Neufassung gemäß Verordnung (EU) Nr. 453/2010 

 

16.2. Literaturangaben und Datenquellen 

/ 

 

16.3. Vorschriften 

/ 

 

16.4. Internet 

/ 

 

16.5. Bezeichnung der besonderen Gefahren (H-Sätze) 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

16.6. Sicherheitsratschläge (P-Sätze) 

Sicherheitsratschläge sind unter Punkt 2.2. angeführt. 

 

16.7. Abkürzungen und Akronyme 

ADR European Agreements concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

CAS Chemical Abstracts Service 

ECHA European Chemicals Agency (Europäische Chemikalienbehörde) 

EC50 mittlere effektive Konzentration 

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

H / H-Satz Hazard Statements (Gefährdungen) 

IATA International Air Transport Association 

ICAO International Civil Aviation Organisation 

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 

LC50 mittlere letale (tödliche) Konzentration 

LD50 mittlere letale (tödliche) Dosis 

P / P-Satz Precautionary Statements (Sicherheitshinweise) 

PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch 

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006) 

RID Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität) 

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeit, Österreich 

vPvB very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulierbar) 
 

HINWEIS / ABSCHLUSSKLAUSEL 

Sämtliche in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen und Hinweise basieren auf dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt des im Datenblatt angegebenen Datums. Die 

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen und haben nicht die 

Bedeutung von Eigenschaftszusicherung. Jegliche anderweitige Nutzung des Produktes, sowie die Nutzung in 

Verbindung mit anderen Produkten oder Verfahren, erfolgt in eigener Verantwortung des Benutzers, bzw. 

Empfängers des Datenblattes. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem 

Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu 

beachten. Der Empfänger der Produkte, bzw. der Verwender ist dafür verantwortlich, die Informationen in 

geeigneter Form dem Arbeitnehmer weiterzugeben. Ein Gewährleistungsanspruch im Schadensfalle ist daraus 

nicht abzuleiten. Mit der Neuausgabe von Sicherheitsdatenblättern verlieren ältere ihre Gültigkeit. 


